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Innergemeinschaftliche Lieferungen und Ausfuhrlieferungen:  

Neue Anforderungen an die Buch- und Belegnachweise 

 

Ausfuhrlieferungen 

Die Beleg- und Buchnachweispflichten umsatzsteuerlicher Ausfuhrlieferungen wurden an die seit 

01.07.2009 bestehende EU-einheitliche Pflicht zur Teilnahme am elektronischen Ausfuhrverfahren 

(sog. Verfahren „ATLAS-Ausfuhr“) angepasst. Ausfuhren sind spätestens ab dem 01.04.2012, soweit 

sie im elektronischen Ausfuhrverfahren ATLAS angemeldet werden, durch den Ausgangsvermerk 

oder den Alternativausgangsvermerk nachzuweisen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Waren vom 

Lieferer oder Abnehmer selbst transportiert werden oder eine Spedition eingeschaltet ist. Nur wenn in 

den Versendungsfällen die genannte Nachweisführung nicht möglich oder zumutbar ist, kann auf die 

bislang bekannte Spediteursbescheinigung zurückgegriffen werden. Alternativ kommt in diesen Fällen 

die Nachweisführung durch einen Frachtbrief in Betracht, der nunmehr vom Auftraggeber des 

Frachtführers unterschrieben sein muss, oder durch ein Konnossement oder einen 

Einlieferungsschein für im Postverkehr beförderte Sendungen. Das Dokument muss jeweils die 

Versendungsbezugsnummer der Ausfuhranmeldung enthalten. 

Für Ausfuhren, die nicht elektronisch angemeldet werden, z. B. weil sie die hierfür relevante 

Wertgrenze unterschreiten, bleibt im Wesentlichen die Nachweisführung wie bislang erhalten. 

 

Innergemeinschaftliche Lieferungen  

Der Nachweis für innergemeinschaftliche Lieferungen wird deutlich umfangreicher geändert. Die in 

diesem Bereich bislang geltende Unterscheidung in Beförderungen, bei denen der Lieferer oder 

Abnehmer die Ware selbst transportiert, und in Versendungen über einen beauftragten selbständigen 

Transporteur wird aufgegeben. Als jetzt einheitliches Nachweisdokument wird neben einem Doppel 

der Rechnung eine sog. Gelangensbestätigung eingeführt. Dabei handelt es sich um einen Beleg, 

der vom Abnehmer, also Vertragspartner des Lieferers, ausgestellt sein muss und folgende Angaben 

zu enthalten hat: 

- Name und Anschrift des Abnehmers, 

- Menge des Gegenstands der Lieferung und handelsübliche Bezeichnung einschließlich 

Fahrzeug-Identifikationsnummer bei Fahrzeugen, 

- Im Fall der Beförderung oder Versendung durch den Unternehmer oder im Fall der 



 Sonderinformation / Steuerrecht  

   
Sonderinformation  

                                                                                                                   © Photo: Lars Koch - Fotolia.com   
Seite 2 von 3  

Versendung durch den Abnehmer den Ort und Tag des Erhalts des Gegenstands im übrigen 

Gemeinschaftsgebiet und im Fall der Beförderung des Gegenstands durch den Abnehmer den 

Ort und Tag des Endes der Beförderung des Gegenstands im übrigen Gemeinschaftsgebiet, 

- Ausstellungsdatum der Bestätigung, 

- Unterschrift des Abnehmers. 

Die Bescheinigung kann entweder direkt gegenüber dem Lieferer oder aber gegenüber dem Spediteur 

abgegeben werden. Wird sie vom Spediteur eingeholt, so muss dieser gegenüber dem Lieferer 

schriftlich versichern, dass er über eine solche Bestätigung des Abnehmers verfügt. 

Da künftig Ort und Tag des Erhalts bzw. des Endes der Beförderung des Gegenstands quittiert 

werden müssen, ist das Ausstellen von Bescheinigungen im Vorfeld des Transports nicht mehr 

möglich. Die Gelangensbestätigung kann nur unter Mitwirkung des ausländischen Unternehmers 

erstellt werden. Der Lieferer trägt – soweit nicht vorab vorsichtshalber mit Steuer abgerechnet wird – 

das Risiko, dass die Bestätigung uneinbringlich ist und die Steuerbefreiung somit entfällt. 

 

Anwendungsregelung 

Die Neuregelungen gelten ab dem 01.01.2012. Für bis zum 31.03.2012 ausgeführte 

Ausfuhrlieferungen und für bis zum 30.06.2012 ausgeführte innergemeinschaftliche Lieferungen wird 

es von der Finanzverwaltung nicht beanstandet, wenn der beleg- und buchmäßige Nachweis der 

Voraussetzungen der Steuerbefreiung noch auf Grundlage der bis zum 31.12.2011 geltenden 

Rechtslage geführt wird. 

 

Vorankündigung Frühstücksseminar 

Am 22.03.2012 bieten wir unseren Mandanten ein Frühstücksseminar zu den neuen 

Nachweiserfordernissen an. Insbesondere informieren wir Sie hierin über die Konsequenzen der 

Neuregelungen und deren Risiken für grenzüberschreitende Lieferbeziehungen.  

 
 
 

 
Ihre Ansprechpartner: 
 

 
 

 

    

  
           Barbara Gayer 
           Rechtsanwältin, Steuerberaterin 
           gayer@sonntag-partner.de 
           Tel.: + 49 821 57058 - 0 
           Fax: + 49 821 57058 - 153 
 

Dr. Stefanie Becker  
Steuerberaterin, Dipl. Wirtschaftsjuristin,  
Dipl. Finanzwirtin (FH)  
sbecker@sonntag-partner.de 
Tel.:      + 49 821 57058 - 0  
Fax:      + 49 821 57058 - 153  
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Für Rückfragen zum Inhalt dieser Fachnachrichten und zu Ihrem richtigen Ansprechpartner in 
unserem Hause sowie für eine unverbindliche Kontaktaufnahme stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur 
Verfügung. 
 
 
 

Sonntag & Partner 
 
Sonntag & Partner ist eine unabhängige multidisziplinäre Partnerschaft von Wirtschaftsprüfern, 
Steuerberatern und Rechtsanwälten mit Büros in Augsburg und München. Mit derzeit mehr als 170 
Partnern und Mitarbeitern bieten wir Ihnen eine fachübergreifende und auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse zugeschnittne Beratung und Vertretung Ihrer Interessen, sowohl deutschlandweit als 
auch im internationalen Kontext. 
 
Unser Dienstleistungsangebot in den Bereichen Family Office, Vermögensbetreuung, Valuation 
Experts und weiteren speziellen Beratungsfeldern rundet unser Kanzleiprofil ab. 
 

 
 
 
Abschließende Hinweise 
 
Weitere Informationen über unsere Kanzlei und unser Beratungsangebot finden Sie unter www.sonntag-partner.de  
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